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Hansestadt Stendal   Vorlage Datum: 21.03.2016 

Amt: 13 - Büro des Oberbürgermeisters Drucksachennummer: Öffentlichkeitsstatus: 
öffentlich 

Az.:  VI/408  

TOP: Bestätigung der Ortsbürgermeisterin für die Ortschaft Dahlen 
 

Auswirkungen auf die Ortschaften der Hansestadt Stendal: 

Belange der Ortschaften werden berührt. x ja  nein 

Die betroffenen Ortschaftsräte werden angehört.  ja x nein 

Das Zweitbeschlussverlangen kann geltend gemacht werden.  ja x nein 

 
 

Beratungsfolge: Beratungsergebnis: 

Stadtrat am: 11.04.2016  

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Finanzierung  ja Gesamtbetrag:  Euro x nein 

Wenn ja Produktkonto Betrag 

Produktkonto (Ermächtigung)   Euro 

 Ergebnisplan    

 Mehr-,  Minderaufwendungen   Euro 

 Mehr-,  Mindererträge   Euro 

 Finanzplan    

 Mehr-,  Minderausgaben   Euro 

 Mehr-,  Mindereinnahmen   Euro 

 

Folgekosten:  nein 

  ja Gesamtbetrag  Euro 

  jährlich Betrag  Euro ab Jahr  

  einmalig Betrag  Euro im Jahr  

Sichtvermerk der 
Kämmerin: 

 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat bestätigt die Wahl der Ortsbürgermeisterin für die Ortschaft Dahlen der 
Hansestadt Stendal. 
 

als Ortsbürgermeisterin:  
 
Frau Christel Güldenpfennig, OT Dahrenstedt, Dahrenstedter Dorfstr. 9 

 
 
Begründung: 
 
Gemäß § 85 Abs. 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt bedarf die 
Wahl der Ortsbürgermeister/innen und deren Stellvertreter/innen der Bestätigung des 
Stadtrates. Dieser formelle Akt soll nunmehr vollzogen werden, nachdem am 09.03.2016 die 
Ortsbürgermeisterin durch den Ortschaftsrat gewählt wurde. 
 
Die Funktionen der Stellvertreterinnen wurden hiervon nicht berührt. 
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Es sind keine Gründe ersichtlich um die Bestätigung zu verweigern. 
 
Um antragsgemäße Entscheidung wird gebeten. 
 
 
 
Klaus Schmotz 
Oberbürgermeister 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
Niederschrift der Ortschaftsratssitzung vom 09.03.2016 
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